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Nach § 850c Abs. 4 Zivilprozessordnung (ZPO) ist eine Anpassung der unpfändbaren Beträge 

jeweils zum 1. Juli eines Jahres entsprechend der im Vergleich zum jeweiligen 

Vorjahreszeitraum sich ergebenden prozentualen Entwicklung des Grundfreibetrages nach § 

32a Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) vorgesehen. Der Berechnung ist die am 1. 

Januar des jeweiligen Jahres geltende Fassung des § 32a EStG zugrunde zu legen. 

 

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat aktuell eine Erhöhung der 

unpfändbaren Beträge nach § 850c ZPO zum 01.07.2021 bekannt gegeben. 

Den genauen Wortlaut bitte ich der als Anlage beigefügten Bekanntmachung im 

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2021 Teil I Nr. 24 vom 21.05.2021 zu entnehmen. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Neidenberger 
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